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 Stand 1. öffentliche Auflage Stand 2. Lesung GGR 

2. Zonenvorschriften   

b. Bauzonen mit spe-

ziellen Vorschriften 

(BsV) 

  

§ 9 Landis+Gyr 1 Diese Bauzone ist unter Vorbehalt von 

Abs. 4 für Gewerbe und Dienstleistungen 

sowie das Wohnen bestimmt.  

2 Es gelten folgende Grundmasse: 

a) Geschosszahl frei 

b) Gebäudelänge frei  

c) Grenzabstand (min.)     6 m 

d) Gesamthöhe (max.)   30 m 

e) Baumassenziffer (max.)       10.35 
3 Massgebend für die Bebauung ist der 

«Sondernutzungsplan Landis + Gyr/SBB-

West».  

4 Das Gebiet zwischen Theiler- und Feld-

strasse sowie Nordstrasse und GS 4815 ist 

ausschliesslich für Produktion und Dienst-

leistungen bestimmt.  

5 Das Gebiet zwischen Aabachstrasse bzw. 

Nordstrasse und SBB-Geleisen sowie  

Gubel- und Theilerstrasse setzt einen  

ordentlichen Bebauungsplan voraus.  

6 Für das Gebiet gemäss Abs. 5 ist ein 

städtebauliches Gesamtkonzept zu erarbei-

ten basierend auf einem qualitätssichern-

den Konkurrenzverfahren gemäss § 32ter 

PBG (BGS 721.11). Gestützt darauf sind 

Bebauungspläne, aufgeteilt in zweckmäs-

sige Teilbereiche zu erstellen. Bestehende 

Bauten können, gestützt auf das Gesamt-

konzept ohne Bebauungsplan erneuert und 

umgebaut werden.  

7 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.  

1 Diese Bauzone ist unter Vorbehalt von 

Abs. 4 für Gewerbe und Dienstleistungen, 

öffentliche Nutzungen sowie das Wohnen 

bestimmt.  

2 Es gelten folgende Grundmasse: 

a) Geschosszahl frei 

b) Gebäudelänge frei  

c) Grenzabstand (min.)     6 m 

d) Gesamthöhe (max.)   30 m 

e) Baumassenziffer (max.)       10.35 
3 Massgebend für die Bebauung ist der 

«Sondernutzungsplan Landis + Gyr/SBB-

West».  

4 Das Gebiet zwischen Theiler- und Feld-

strasse sowie Nordstrasse und GS 4815 ist 

ausschliesslich für Produktion und Dienst-

leistungen bestimmt.  

5 Das Gebiet zwischen Aabachstrasse bzw. 

Nordstrasse und SBB-Geleisen sowie  

Gubel- und Theilerstrasse setzt einen  

ordentlichen Bebauungsplan voraus.  

6 Für das Gebiet gemäss Abs. 5 ist ein 

städtebauliches Gesamtkonzept zu erarbei-

ten basierend auf einem qualitätssichern-

den Konkurrenzverfahren gemäss § 32ter 

PBG (BGS 721.11). Gestützt darauf sind 

Bebauungspläne, aufgeteilt in zweckmäs-

sige Teilbereiche zu erstellen. Bestehende 

Bauten können, gestützt auf das Gesamt-

konzept ohne Bebauungsplan erneuert und 

umgebaut werden.  

7 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.  
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§ 23 Areal Altes Gas-

werk 

1 Diese Bauzone ist für preisgünstiges 

Wohnen gemäss § 30 Abs. 3 BO sowie öf-

fentliche Nutzungen wie Betreuung, Schul- 

und Sportanlagen, Kulturstätten, Quar-

tiernutzungen etc. bestimmt.   

2 Es gelten die Grundmasse der Zone 

WA5.  

3 Neubauten setzen einen ordentlichen Be-

bauungsplan voraus.   

4 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 

1 Diese Bauzone ist für preisgünstiges 

Wohnen gemäss § 30 Abs. 3 BO sowie öf-

fentliche Nutzungen wie Betreuung, Schul- 

und Sportanlagen, Alters- und Pflegeein-

richtungen, Kulturstätten, Quartiernutzun-

gen etc. bestimmt.   

2 Es gelten die Grundmasse der Zone 

WA5.  

3 Neubauten setzen einen ordentlichen Be-

bauungsplan voraus.   

4 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 

§neu Maria Opferung  1 Diese Bauzone ist für kirchliche Bauten, 

den Friedhof, Kulturstätten, öffentlich zu-

gängliche Nutzungen wie Schul- und Sport-

anlagen, Betreuung, Alters- und Pflegeein-

richtungen etc., Wohnen, Ateliers, gewerb-

liche Kleinbetriebe und Quartiernutzungen 

bestimmt.  

2 Die historische Klosteranlage soll in ihrem 

Charakter und Erscheinungsbild erhalten 

bleiben. Um den langfristigen Bestand der 

historischen Klosteranlage zu sichern, sind 

bei den bestehenden Bauten und Anlagen 

der Klosteranlage Erneuerungen und Um-

bauten im Rahmen der denkmalpflegeri-

schen Vorgaben gestattet. Erweiterungs- 

und Neubauten haben sich besonders gut 

in das Landschafts- und das Ortsbild einzu-

fügen. Den raumwirksamen Freiraumele-

menten ist nach Möglichkeit Rechnung zu 

tragen.  

3 Es gilt eine maximale Ausnützungsziffer 

von 0.90 über die gesamte Fläche der 

Bauzone mit speziellen Vorschriften Maria 

Opferung ohne Abweichungsmöglichkei-

ten.  

4 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II. 
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3. Bauvorschriften    

§ 64 Ökologische 

Ausgestaltung 

1 Der Ökologie und dem Stadtklima ist im 

gesamten Planungs- und Bauwesen auf al-

len Ebenen angemessen Rechnung zu tra-

gen.  

2 Der Stadtrat fördert die Bepflanzung mit 

einheimischen, standortgerechten Pflan-

zenarten und Saatmischungen zur Begrü-

nung des Siedlungsgebiets. Invasive, ge-

bietsfremde Arten sind nicht zulässig.   

3 Bei öffentlich zugänglichen Bauten und 

Anlagen, bei Bauten und Anlagen mit mehr 

als 50 Arbeitsplätzen sowie bei Mehrfamili-

enhäusern mit fünf und mehr Wohneinhei-

ten, die neu erstellt werden, kann der 

Stadtrat im Interesse des Stadtklimas und 

der Ökologie Auflagen zur Setzung, Be-

pflanzung, Bodenbeschaffenheit, Beson-

nung und Beschattung von Bauten und An-

lagen machen.  

4 Im Rahmen der Umgebungsgestaltung in 

den Fällen von Abs. 3 ist dem Bedarf nach 

ökologisch hochwertigen Natur- und Grün-

flächen Rechnung zu tragen. Neue Bäume 

sollen bevorzugt in nicht unterbauten Be-

reichen gepflanzt werden. Bei Pflanzungen 

in unterbauten Bereichen sind ausrei-

chende Wurzelräume vorzusehen. Wege, 

Plätze und Umgebungsflächen sind mög-

lichst über die Schulter zu entwässern.   

5 Beleuchtungsanlagen sind so zu erstellen 

und zu betreiben, dass sie keine 

Lichtimmissionen ausserhalb ihres Bestim-

mungsbereichs verursachen. Unnötige 

Lichtimmissionen sind zu vermeiden.  

6 Bei Umfriedungen sind Durchlässe für 

Kleintiere vorzusehen.   

7 Schotterflächen für Umgebungsgestaltun-

gen ohne ökologischen Nutzen sind nicht 

erlaubt, ausser für den Fassadenschutz. 

1 Der Ökologie und dem Stadtklima ist im 

gesamten Planungs- und Bauwesen auf al-

len Ebenen angemessen Rechnung zu tra-

gen.  

2 Der Stadtrat fördert die Bepflanzung mit 

einheimischen, standortgerechten Pflan-

zenarten und Saatmischungen zur Begrü-

nung des Siedlungsgebiets. Invasive, ge-

bietsfremde Arten sind nicht zulässig.   

3 Bei öffentlich zugänglichen Bauten und 

Anlagen, bei Bauten und Anlagen mit mehr 

als 50 Arbeitsplätzen sowie bei Mehrfamili-

enhäusern mit fünf und mehr Wohneinhei-

ten, die neu erstellt werden, kann der 

Stadtrat im Interesse des Stadtklimas und 

der Ökologie Auflagen zur Setzung, Be-

pflanzung, Bodenbeschaffenheit, Beson-

nung und Beschattung von Bauten und An-

lagen machen.  

4 Im Rahmen der Umgebungsgestaltung in 

den Fällen von Abs. 3 ist dem Bedarf nach 

ökologisch hochwertigen Natur- und Grün-

flächen Rechnung zu tragen. Neue Bäume 

sollen bevorzugt in nicht unterbauten Be-

reichen gepflanzt werden. Bei Pflanzungen 

in unterbauten Bereichen sind ausrei-

chende Wurzelräume vorzusehen. Wege, 

Plätze und Umgebungsflächen sind mög-

lichst über die Schulter zu entwässern und 

die Beläge möglichst sickerfähig zu gestal-

ten. 

5 Beleuchtungsanlagen sind so zu erstellen 

und zu betreiben, dass sie keine 

Lichtimmissionen ausserhalb ihres Bestim-

mungsbereichs verursachen. Unnötige 

Lichtimmissionen sind zu vermeiden.  

6 Bei Umfriedungen sind Durchlässe für 

Kleintiere vorzusehen.   

7 Schotterflächen für Umgebungsgestaltun-

gen ohne ökologischen Nutzen sind nicht 

erlaubt, ausser für den Fassadenschutz. 
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